
Windenergienutzung Feilbingert

Repowering

Einwohnerversammlung am 11.12.2023
18 Uhr, Lemberghalle

1



2

Repowering – Definition

Bundesimmissionsschutzgesetz

§16b Absatz 2:

Die Modernisierung umfasst den vollständigen oder teilweisen Austausch von Anlagen 

oder Betriebssystemen und -geräten zum Austausch von Kapazität oder zur Steigerung 

der Effizienz oder der Kapazität der Anlage. Bei einem vollständigen Austausch der Anlage 

sind zusätzlich folgende Anforderungen einzuhalten: 

1. Die neue Anlage wird innerhalb von 24 Monaten nach dem Rückbau der Bestandsanlage 

errichtet und

2. der Abstand zwischen der Bestandsanlage und der neuen Anlage beträgt höchstens das 

Zweifache der Gesamthöhe der neuen Anlage.
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Landesentwicklungsprogramm (LEP) IV, 4. Teilfortschreibung

→ Repowering: 

• 720 m Abstand zu Wohn- und gemischten Bauflächen

• Abstand zur Bestandsanlage max. 2-fache Anlagenhöhe der neuen Anlage
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Baugesetzbuch (BauGB)

§ 249 Absatz 10:

Der öffentliche Belang einer optisch bedrängenden Wirkung steht einem

Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5, das der Erforschung, Entwicklung oder

Nutzung der Windenergie dient, in der Regel nicht entgegen, wenn der Abstand

von der Mitte des Mastfußes der Windenergieanlage bis zu einer zulässigen

baulichen Nutzung zu Wohnzwecken mindestens der zweifachen Höhe der

Windenergieanlage entspricht. Höhe im Sinne des Satzes 1 ist die Nabenhöhe

zuzüglich Radius des Rotors.
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Flächennutzungsplan

ca. 50 ha
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Bestand
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Bestand
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Derzeitige Anlagenhöhe: 87 m

Zukünftige Anlagenhöhe: ca. 250 m bis 270 m
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Repowering

Annahme: Repowering mit Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von 270 m

→ Abstand zur Bestandsanlage max. 2-fache Anlagenhöhe der neuen Anlage = 540 m
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Repowering

Annahme: Repowering mit Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von 270 m

720 m Abstand zu Wohn- und gemischten Bauflächen
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Repowering

720 m Schutzabstand zum Wochenendhausgebiet
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Repowering

Ergebnisfläche für Repowering
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Repowering - Verfahren

Verfahrensführende Behörde: Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord



• Schallimmissionsprognose
– Bei der Genehmigung von Windenergieanlagen hat die zuständige Immissionsschutzbehörde auf Grundlage

der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) zu prüfen, ob die Anforderungen des

Immissionsschutzrechts (BImSchG) in Bezug auf Geräuschemissionen eingehalten werden.

– Mögliche Maßnahmen zur Reduzierung: z.B. Schallreduzierte Betriebsweise zur Nachtzeit

• Schattenwurfgutachten
– Zulässige Richtwerte sind bis zu 30 Stunden pro Kalenderjahr und 30 Minuten pro Tag „bewegter Schatten“. 

Bewegt ist der Schatten, da er von Rotorblättern stammt, die sich drehen.

– Mögliche Maßnahmen zur Reduzierung: z.B. Einbau eines Schattenabschaltmodul in der Anlage
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Immissionen

Repowering - Themenschwerpunkte



• Auswertung vorhandener Daten und Unterlagenmaterialien

• Untersuchungen insbesondere der Avifauna 
– Gemäß Artenanalyse (Pollichia & LfU) Vorkommen der Feldlerche

• Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung
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Tiere

Repowering – Themenschwerpunkte 

Fachbeitrag  Naturschutz



• Biotoptypen sind nach dem Kartierschlüssel des 

MKUEM zu erfassen

• Die Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen erfolgt 

gemäß der Biotopwertliste der Anlage 1 des 

Praxisleitfadens zur Ermittlung des 

Kompensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz 

• Auswertung weiterer vorhandener Daten und 

Unterlagen, z.B. LANIS
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Pflanzen

Repowering – Themenschwerpunkte

Fachbeitrag Naturschutz



• Ggfs. Erstellen von Visualisierungen und Sichtbarkeitsanalysen

• Leistung einer Ersatzzahlung
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Landschaftsbild

Repowering – Themenschwerpunkte

Fachbeitrag Naturschutz



• Geeignete und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen, z.B.:

– Nutzung von Bodenschutzmatten (temporäre Nutzflächen)

– Kennzeichnung des Baufeldes mit Bauzäunen

• Ausgleichsmaßnahmen für Fauna, z.B.:

– Blühstreifen mit Schwarzbrache und Feldlerchenfenstern für Feldlerchen

• Ausgleichsmaßnahmen für Pflanzen gemäß Praxisleitfaden

– Berechnung Biotopwertpunkte Bestand und Planung / Ausgleich der Differenz 

(multifunktional auf Ausgleichsfläche für Fauna)

• Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut Boden
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Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Ausgleich von 
nachteiligen Umweltauswirkungen

Repowering – Themenschwerpunkte

Fachbeitrag Naturschutz


